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Dieses Druckstück enthält unverbindliche Auszüge aus den geltenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen Teil I, II und III der aktuellen Unisex-Produktpalette.  
Für den Vertragsinhalt maßgeblich sind die dem jeweiligen Vertrag zugrunde  
liegenden Versicherungsbedingungen. Bitte auch die Rückseite beachten!

Beitragsrückerstattung (BRE)
Erfolgsabhängig; bei Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen

Gesundheitsbonus 
Vertraglich zugesi-
cherte Leistung

Verhaltensbonus 
Vertraglich zugesicherte Leistung

Treue-Bonus  
Erfolgsabhängig

Tarife Alle Tarife der Produktlinie 
„privat“

PLUS-Varianten der 
Produktlinie „privat“

EXKLUSIV-PLUS Alle anzupassenden  
Tarife der Produktlinie 
„privat“

Höhe 2,5 Monatsbeiträge 1 
(inklusive Risiko- und Beitrags-
zuschlag, aber ohne Vorsorge-
zuschlag).

Im Beginnjahr anteilig.

BRE-Beispiele für 35-Jährige

START 615,13 €

START-PLUS 661,40 €

KOMFORT  1 901,30 €

KOMFORT-PLUS  1 1.095,53 €

EXKLUSIV  0 1.179,48 €

EXKLUSIV-PLUS  0 1.317,38 €

 
1   Die Höhe der BRE ist nicht garan-

tiert und wird jedes Jahr vom Vor-
stand festgelegt.

START-PLUS: 
1. Jahr: 400 € 
2. Jahr: 500 € 
3. Jahr: 600 €

KOMFORT-PLUS, 
EXKLUSIV-PLUS: 
1. Jahr: 600 € 
2. Jahr: 750 € 
3. Jahr: 900 €

Im Beginnjahr anteilig.

Für Personen, die das 
20. Lebensjahr noch 
nicht vollendet bzw. 
den Tarif nach Sonder-
bedingungen für Aus-
bildungszeiten versi-
chert haben, halbieren 
sich die Beträge.

1. Jahr: 200 € 
2. Jahr: 250 € 
3. Jahr: 300 €

Im Beginnjahr anteilig.

Für Personen, die das 20. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben bzw. den Tarif nach Son-
derbedingungen für Ausbildungszeiten versi-
chert haben, halbieren sich die Beträge.

Es wird das 6-fache 2 
des monatlichen Erhö-
hungsbetrages aus der 
Beitragsanpassung 
ausgezahlt.

2   Die Höhe des Treuebonus 
ist nicht garantiert und 
wird jedes Jahr vom Vor-
stand festgelegt.

Zeitraum Kalenderjahr

Voraussetzungen Im abgelaufenen Kalenderjahr 
wurden keine Leistungen in 
Anspruch genommen (Aus-
nahme: Best-Abrechnung) .

Besonderheiten in den Tarifen 
KOMFORT-PLUS, EXKLUSIV, 
EXKLUSIV-PLUS: Kosten für 
Vorsorgeuntersuchungen, die 
nach Vorsorgegutscheinen ab-
gerechnet wurden, sind BRE-
neutral.

Die Vorsorgegutscheine sollen 
sicherstellen, dass der Arzt 
tatsächlich nur "BRE-unschäd-
liche" Untersuchungen ab-
rechnet. Ansonsten werden 
häufig "gemischte" Rechnun-
gen erstellt (mit normalen Be-
handlungen).

Solange eine BRE ge-
zahlt wird und die wei-
teren Voraussetzungen 
erfüllt werden, besteht 
ebenfalls Anspruch auf 
den kompletten Ge-
sundheitsbonus ent-
sprechend der Jahres-
staffel. Der Gesund-
heitsbonus wird zu-
sätzlich zur BRE 
gezahlt.

Belohnung für gesundheitsbewusstes 
Verhalten bei diesen Untersuchungen:

✓ Bestimmung BMI  
 (Body-Mass-Index)  
✓ Bestimmung Blutdruckwert 
✓ Bestimmung Blutzuckerwert  
✓ Bestimmung Cholesterinwert  
✓  Zahnvorsorgeuntersuchung

Bei durchgeführter Zahnvorsorge reicht es aus, 
wenn von den vier Untersuchungen BMI, Blut-
zucker, Blutdruck und Cholesterin drei im 
Normbereich liegen. Ohne die Zahnvorsorge 
müssen die Befunde aller vier Untersuchungen 
im Normbereich liegen und jeweils spätestens 
bis zum 31.12. eines jeden Jahres entsprechend 
bescheinigt werden.

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 

✓  Altersentsprechende Vorsorgeuntersuchun-
gen nach gesetzlich eingeführten Program-
men (U1 bis U9) bzw. altersentsprechende 
Vorsorge J1

✓ Normgerechter BMI
✓ Zahnvorsorge 

Der Verhaltensbonus wird unabhängig von BRE 
und Gesundheitsbonus gezahlt. 

✓  Beitragsanpassung 
des versicherten Ta-
rifs wirkt sich bei-
tragserhöhend aus

✓  der Vertrag wird 
nach Durchführung 
der Beitragsanpas-
sung nicht umge-
stellt und bleibt im 
laufenden Kalender-
jahr unverändert be-
stehen

✓  der von der Beitrags-
erhöhung betroffe-
nen Person wurde im 
laufenden Kalender-
jahr eine BRE ausge-
zahlt. 

Rückerstattungsfeuerwerk  
aus der Produktlinie „privat“ (Unisex).
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Dieses Druckstück enthält unverbindliche Auszüge aus den geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen Teil I, II und III der aktuellen Unisex-Produktpalette. 
Für den Vertragsinhalt maßgeblich sind die dem jeweiligen Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Beitragsrückerstattung (BRE)
Erfolgsabhängig; bei Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen

Gesundheitsbonus 
Vertraglich zugesicherte 
 Leistung

Verhaltensbonus 
Vertraglich zugesicherte 
 Leistung

Treue-Bonus  
Erfolgsabhängig, 
jährlich neu, für BAP 01.2018 
zugesichert

Weitere  
Voraussetzungen 

✓  Person ist nach diesem  
Tarif ein volles Kalenderjahr 
versichert (Ausnahme: im 
Beginnjahr anteilig)

✓  Beiträge für das abgelau-
fene Kalenderjahr müssen 
bis zum 31.03. des Folge-
jahres voll und ohne Ge-
richtsverfahren bezahlt sein 

✓  Vertrag muss am 01.07. des 
Folgejahres noch bestehen 
(Ausnahme: Beendigung 
wegen Tod oder Versiche-
rungspflicht)

✓  Tarif hat während des ab-
gelaufenen Kalenderjahres 
mindestens 1 Monat be-
standen und bestand bis 
mindestens zum Zeitpunkt 
der Auszahlung im Folge-
jahr ununterbrochen  
(Ausnahme: Beendigung 
wegen Tod oder Versiche-
rungspflicht ohne Befrei-
ungsmöglichkeit).

✓  Beiträge wurden für das 
abgelaufene Kalenderjahr 
bis zum Zeitpunkt der Aus-
zahlung gezahlt  

✓  kein Ruhen der Versiche-
rung im Sinne des § 193 
Abs. 6 und 7 VVG 

✓  keine Hilfebedürftigkeit der 
versicherten Person im 
Sinne des Zweiten oder 
Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch

✓  Tarif hat während des ab-
gelaufenen Kalenderjahres 
mindestens 1 Monat be-
standen und bestand bis 
mindestens zum Zeitpunkt 
der Auszahlung im Folge-
jahr ununterbrochen  
(Ausnahme: Beendigung 
wegen Tod oder Versiche-
rungspflicht ohne Befrei-
ungsmöglichkeit).

✓  Beiträge wurden für das 
abgelaufene Kalenderjahr 
bis zum Zeitpunkt der Aus-
zahlung gezahlt  

✓  kein Ruhen der Versiche-
rung im Sinne des § 193 
Abs. 6 und 7 VVG 

✓  keine Hilfebedürftigkeit der 
versicherten Person

✓  keine Beitragsbefreiung 
wegen Pflegebedürftigkeit

–

Best-Abrechnung 
(nicht vertraglich  
garantiert)

Der Kunde behält seinen BRE-
Anspruch bis zur BRE-Höhe 
auch dann, wenn Rechnungen 
zur Erstattung eingereicht wer-
den. Solange der Erstattungs-
betrag unter dem BRE-An-
spruch liegt, gilt die Erstattung 
als BRE.

– – –

Auszahlungs- 
zeitpunkt

Automatisch Anfang Juli eines 
jeden Jahres

Automatisch Ende Juli eines 
jeden Jahres

Auf Antrag mit entsprechen-
den Nachweisen für das abge-
laufene Kalenderjahr (am besten 
mit dem speziellen Formular 
der SIGNAL IDUNA Kranken-
versicherung a. G.)

Automatisch Ende August 

Vorsorgegutscheine  KOMFORT-PLUS, EXKLUSIV, EXKLUSIV-PLUS

•	 	Individuell	nach	Alter	und	Geschlecht	

•	 	Erstversand	mit	Police,	danach	jährliche	Folgeausstattung

– –

Unschädlichkeit  
von Vorsorge-
untersuchungen für 
BRE, Gesundheits-
bonus und Selbst-
behalt

START, START-PLUS, KOMFORT: Nein

KOMFORT-PLUS, EXKLUSIV, EXKLUSIV-PLUS: Ja, gemäß den 
Vorsorgegutscheinen (= Vorblatt für Vorsorgeuntersuchungen)

EXKLUSIV-PLUS: Die durch die Untersuchung zur Erlangung 
des Verhaltensbonus entstehenden Kosten haben weder Ein-
fluss auf die Zahlung des Gesundheitsbonus noch auf die BRE.

– –

Steuerliche  
Betrachtung 

Beitragsrückerstattungen mindern den steuerlich abzugsfähigen Beitrag. Hierzu zählen nach derzeitigem Stand auch Bonus-
leistungen, wie Gesundheitsbonus, Verhaltensbonus und Treuebonus. 

Abzuziehen sind allerdings nur die Beträge, die sich nach Anwendung des tariflichen Faktors nach KVBEVO ergeben. Beitrags-
rückerstattungen werden also nicht mit ihrem vollen Zahlbetrag gegengerechnet.

Beitragsrückerstattungen haben nach wie vor ihre Berechtigung. Denn tatsächlich ausgezahltes Geld ist in vielen Fällen die bes-
sere Alternative. Im Zweifel empfehlen wir, einen Steuerberater hinzuzuziehen. 

Arbeitnehmer liegen in vielen Fällen mit ihren relevanten Krankenversicherungsbeiträgen unter den ohnehin abzugsfähigen Vorsor-
geaufwendungen. Diese werden mit weiteren Vorsorgeaufwendungen bis zu den Höchstbeträgen aufgefüllt, sodass die Beitrags-
rückerstattung in diesen Fällen meistens „steuerlich ungekürzt“ zufließt. Auch Gesundheitsbonus und Verhaltensbonus behalten 
ihren Belohnungscharakter.


